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Aktuelle Kurzmeldungen der «schweizer schule»

CH: Schuljahrbeginn:
Ständeratskommission mehrheitlich für den
Spätsommer

Nach dem Nationalrat hat sich nun auch die
vorberatende Kommission des Standerates fur den
Spatsommer-Schulbeginn in allen Kantonen ausgesprochen

Mit 7 gegen 4 Stimmen unterstutzt die von
Norbert Zumbuhl (Nidwaiden) präsidierte Kommission

den Antrag des Bundesrates, die Volksinitiative
fur die Koordination des Schuljahrbeginns mit einem
entsprechenden Gegenvorschlag zu konfrontieren
und drei Standesinitiativen abzuschreiben
Im Sinne der Landesregierung hatte der National rat
im Marz dieses Jahres bei der Behandlung der
freisinnigen Schulkoordinationsimtiative mit 123
gegen 31 Stimmen einem Gegenvorschlag zugestimmt,
der den Schuljahrbeginn in Absatz 2 von Artikel 27b<s

der Bundesverfassung einheitlich «zwischen Mitte
August und Mitte September» ansetzt Die Stande-
ratskommission folgte nun grundsatzlich diesem
Beschluss, verankerte ihn aber in einem selbständigen

neuen Absatz 3bls des Verfassungsartikels
und hielt präzisierend fest, dass die Regelung «für
die Zeit des obligatorischen Schulunterrichtes»
gelte
Eine Bundeslosung fur die Koordination des Schul-
jahrbeginns - sie wird auch in Standesinitiativen
von Zug, Schwyz und Luzern gefordert-drangt sich
auf weil alle föderalistischen Anlaufe gescheitert
sind Nach dem erneuten Nein der Kantone Zurich
und Bern von 1982 zum Spatsommertermin lassen
vorderhand noch immer je dreizehn Kantone ihr
Schuljahr im Frühling bzw. im Spatsommer beginnen

Wenn beide Kammern dem Vorschlag des
Bundesrates folgen, soll die Volksinitiative zurückgezogen

werden Das letzte Wort haben, da es sich um
eine Verfassungsänderung handelt, Volk und
Stande

fach offeriert. Im weiteren hat der Erziehungsrat der
Vorverschiebung des Lateinunterrichts(1 Sekundar-
klasse nach den Sommerferien) zugestimmt anderseits

sich gegen die Einfuhrung von Jahreskursen
im Fach Handarbeit und Hauswirtschaft ausgesprochen.

Im dritten Schuljahr sollen die Real- und Se-
kundarschuler in diesen Fachern je einen Halb|ah-
reskurs belegen Ziel dieses Schulversuches sei es.
gerade in diesem speziellen Bereich konkrete
Erfahrungen zu sammeln, schreibt der Erziehungsrat

OW: Neue Verordnung für Kanti

Der Obwaldner Regierungsrat hat zuhanden des
Kantonsrates einen Entwurf fur eine Kantonsschulverordnung

verabschiedet Die in Artikel 47 des
Schulgesetzes vorgesehene Verordnung hat
insbesondere die Zuständigkeiten im Bereich der
Kantonsschule, die Aufnahmebedingungen, die Stellung

der Lehrer und Schuler und den Schulbetrieb
zu regeln Ein erster Entwurf wurde einem breiten
Vernehmlassungsverfahren unterzogen, das
ausgiebig benutzt wurde Allgemein wurde der Erlass
dieser Verordnung begrusst, doch wurden auch
viele Änderungsanträge und -wünsche eingereicht,
welche teilweise in der bereinigten Vorlage
berücksichtigt werden konnten So wurde ein eigener
Zweckartikel aufgenommen, welcher das Bildungs-
ziel der Kantonsschule wie folgt umschreibt «Die
Kantonsschule vermittelt eine umfassende
Allgemeinbildung und eine solide wissenschaftliche
Grundausbildung um die Schuler zu verantwor-
tungsbewussten Menschen und Burgern zu bilden
und sie auf höhere Studien vorzubereiten Sie
vermittelt ihre Bildung auf den Grundlagen des
Christentums und den Grundsätzen von Demokratie,
Freiheit und sozialer Gerechtigkeit »

SZ: Küssnacht: Computerkurs als
Schulversuch

An der Kussnachter Sekundärschule soll ein
Computerkurs angeboten werden. Der Schwyzer
Erziehungsrat hat einen entsprechenden Schulversuch
bewilligt und ergänzend festgehalten, dass es auch
anderen Schultragern der Oberstufe freigestellt
sei, ähnliche Kurse durchzufuhren In Kussnacht
wird nun eine Computerlektion pro Woche als Frei-

BS: Musikkurse an Basler Primarschulen

Die Basler Regierung beantragt, die Musikkurse an
den Primarschulen durch eine Änderung des
Schulgesetzes zu verankern Gleichzeitig wird das
Kantonsparlament ersucht, zwischen 1987 und 1992
einen jährlichen Kredit von 216 000 Franken fur die
Ausbildung der entsprechenden Lehrkräfte zu
gewahren
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